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Seite NEU ALT
Seite 3 [… Anlage 5h] Koronarangiographie –  

Befundbogen für Organspender  
ANLAGE 5/A  S. 67  Musterfotos der  
organspezifischen Standardperspektiven
ANLAGE 6 S. 69 Organ Reports [Anlage 6a …]

[… Anlage 5h] Koronarangiographie –  
Befundbogen für Organspender 
ANLAGE 6 S. 69  Organ Reports [Anlage 6a …]

Seite 3 [… Anlage 9] 97   
Mitteilung Gewebeentnahme
ANLAGE 10 S. 98 Meldung SAE/SAR an  
[Koordinierungsstelle …] 

[… Anlage 9] 97   
Telefax-Mitteilung Gewebeentnahme
ANLAGE 10 S. 98 Meldung SAE/SAR an  
[Koordinierungsstelle …]

Seite 5 [… Anlage 5h] Koronarangiographie –  
Befundbogen für Organspender  
Anlage 5/A:  Musterfotos der organ- 
spezifischen Standardperspektiven
Anlage 6:  Organ Reports [Anlage 6a …]

[… Anlage 5h] Koronarangiographie –  
Befundbogen für Organspender 
Anlage 6:  Organ Reports [Anlage 6a …]

Seite 6 [… Anlage 9:]     
Mitteilung Gewebeentnahme
Anlage 10: Meldung SAE/SAR an  
[Koordinierungsstelle …] 

[… Anlage 9:]     
Telefax-Mitteilung Gewebeentnahme
Anlage 10: Meldung SAE/SAR an  
[Koordinierungsstelle …]

Seite 11 [… Die Zustimmung] des Verstorbenen oder 
seiner Angehörigen oder einer diesen gleich- 
gestellten Person ist eine zwingende rechtliche 
Voraussetzung einer Organ- und/oder  
[Gewebeentnahme …]

[… Die Zustimmung] des Verstorbenen oder 
seiner Angehörigen oder einer diesen gleich- 
gestellten Person ist eine unabdingbare  
rechtliche Voraussetzung zur Organ- und/oder  
[Gewebeentnahme …]

Seite 11 [… Erklärung des Verstorbenen] Zunächst 
ist zu prüfen, ob eine zu Lebzeiten getroffene 
Entscheidung des Verstorbenen für oder gegen 
eine Organ-/Gewebeentnahme bekannt ist. 
Diese Entscheidung kann vom Verstorbenen  
zu Lebzeiten im Register für Erklärungen  
zur Organ- und Gewebespende (Organ- 
spende-Register) erfasst, schriftlich doku-
mentiert (z.B. in einem Organspendeaus-
weis oder einer Patientenverfügung) oder 
mündlich mitgeteilt worden sein. Ein mündlich 
geäußerter Wille muss übermittelt werden. Die 
übermittelnde Person (Zeuge) muss dabei nicht 
die Anforderungen des § 4 Abs. 1 und Abs. 2 
TPG erfüllen. 

Die Entscheidung des Verstorbenen ist grund- 
sätzlich bindend. Es ist der Umfang einer 
möglichen Organ-/Gewebespende bzw. deren 
Beschränkung auf bestimmte Organe/Gewebe 
zu berücksichtigen. 

Sind mehrere, sich widersprechende Erklä-
rungen abgegeben worden, gilt die zuletzt 
abgegebene Erklärung. Ist nicht festzustel-
len, welche Erklärung zuletzt abgegeben 
worden ist, ist der nächste Angehörige 
zu befragen, ob ihm bekannt ist, welche 
Erklärung zuletzt abgegeben worden ist. 
Ist dies dem nächsten Angehörigen nicht 
bekannt oder ist kein entscheidungsbefug-
ter Angehöriger im Sinne des § 4 Abs. 2 TPG 
vorhanden, gilt diejenige Erklärung mit der 
geringsten Eingriffstiefe.

Liegt eine Entscheidung  
[zur Organ- bzw. Gewebespende …]

[… Erklärung des Verstorbenen] In einem  
ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine zu Leb- 
zeiten getroffene Entscheidung des Verstor- 
benen für oder gegen eine Organ-/Gewebe- 
entnahme bekannt ist. Diese Entscheidung 
kann schriftlich oder mündlich mitgeteilt  
worden sein. Ein lediglich mündlich geäußer- 
ter Wille muss übermittelt werden. Die über- 
mittelnde Person (Zeuge) muss dabei nicht 
die Anforderungen des § 4 Abs. 1 und Abs. 2 
TPG erfüllen. Es ist der Umfang einer mög-
lichen Organ-/Gewebespende bzw. deren 
Beschränkung auf bestimmte Organe/Gewebe 
zu berücksichtigen. Die Entscheidung des 
Verstorbenen ist grundsätzlich bindend. 

Liegt eine Entscheidung  
[zur Organ- bzw. Gewebespende …]
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Seite NEU ALT
Seite 11 [… zu Lebzeiten auf] eine namentlich benannte 

Person seines Vertrauens übertragen, so tritt 
[diese an die Stelle …]

[… zu Lebzeiten auf] eine namentlich benannte, 
dritte Person übertragen, so tritt  
[diese an die Stelle …]

Seite 12 
ALT 
Seite 11

[… Liegt eine Entscheidung] über eine Organ-/
Gewebespende nach Verfahrensanweisung  
III. Nr. 1 und 2 nicht vor, ist die Zustimmung 
der nächsten Angehörigen des Verstorbenen 
oder einer diesen gleichgestellten Person 
erforderlich, nachdem sie über die mögliche 
Organ- oder Gewebeentnahme unterrichtet 
wurden.  

a) Entscheidungsbefugte [Person …]

[… Liegt eine Entscheidung] über eine Organ-/
Gewebespende nach Verfahrensanweisung  
III. Nr. 1 und 2 nicht vor, so sind die nächsten 
Angehörigen des Verstorbenen oder eine die-
sen gleichgestellte Person zu befragen.

a) Entscheidungsbefugte [Person …]

Seite 20 [… Im Transplantationszentrum] erfolgt die 
Sichtung und Kaltpräparation des Spender- 
organs durch den verantwortlichen Arzt  
des Transplantationszentrums. Er hat in jedem 
Fall die Letztentscheidungsbefugnis darüber, 
ob das Organ für den Empfänger geeignet ist 
oder nicht. 

Ergibt sich im Rahmen der Sichtung oder 
Kaltpräparation des Spenderorgans im 
Transplantationszentrum die Notwendigkeit 
für eine histopathologische Abklärung eines 
suspekten Befundes (z.B. unklare Raum-
forderung, Verdacht auf malignen Tumor), 
hat der verantwortliche Arzt des Transplan-
tationszentrums unverzüglich die Koordi-
nierungsstelle hierüber zu informieren. In 
Abstimmung mit dem Transplantationszen- 
trum wird eine pathologische Untersuchung 
unverzüglich durch die Koordinierungsstelle 
beauftragt, welche unverzüglich durchzufüh-
ren ist. Die Koordinierungsstelle informiert 
die Vermittlungsstelle unverzüglich über die 
erfolgte Beauftragung einer histopathologi-
schen Abklärung, einschließlich der Indikati-
on hierfür. Der Vermittlungsstelle wiederum 
obliegt die unverzügliche Information aller 
Empfängerzentren der anderen Organe 
desselben Spenders.
Sobald das Ergebnis der pathologischen Un-
tersuchung vorliegt, ist dieses unverzüglich 
an die Koordinierungsstelle zu übermitteln, 
die dieses wiederum an die Vermittlungs-
stelle weiterleitet. Die Vermittlungsstelle 
informiert daraufhin unverzüglich alle Emp-
fängerzentren.

Wird zum Zeitpunkt der Sichtung oder Kalt-
präparation des Spenderorgans dieses als 
für den Empfänger nicht geeignet bzw. als nicht 
transplantabel eingestuft, hat der verantwort- 
liche Arzt [des Transplantationszentrums  
unverzüglich …] 

[… Im Transplantationszentrum] erfolgt die 
Sichtung (Kaltpräparation) des Spenderorgans 
durch durch den verantwortlichen Arzt  
des Transplantationszentrums. Er hat in jedem 
Fall die Letztentscheidungsbefugnis darüber, 
ob das Organ für den Empfänger geeignet ist 
oder nicht.  

Wird zu diesem Zeitpunkt das Organ als nicht 
geeignet für den Empfänger bzw. als nicht 
transplantabel eingestuft, hat der verantwort-
liche Arzt [des Transplantationszentrums 
unverzüglich …] 
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Seite NEU ALT
Seite 21 
ALT 
Seite 20

[… Untersuchung ist, wenn möglich,] in einer 
Vertragspathologie der Koordinierungsstelle 
durchzuführen und das Untersuchungsergebnis 
der Koordinierungsstelle zu übermitteln. Erfolgt 
in begründeten Einzelfällen keine pathologische  
Untersuchung entnommener Organe, ist der 
Koordinierungsstelle der Nachweis der ord-
nungsgemäßen Entsorgung zu übermitteln.

Gibt es Hinweise, dass die Veränderungen des 
als nicht transplantabel eingestuften Organs 
unmittelbare Auswirkungen auf die Beurteilung 
anderer Organe des Spenders haben könnten 
(z. B. unklare Raumforderung), ist auch diese 
pathologische Untersuchung unverzüglich zu  
veranlassen und entsprechend der oben be-
schriebenen Vorgehensweise zu verfahren. 

Zur Evaluation und Verbesserung der  
Qualität der Organcharakterisierung, der 
Organentnahme und des Transports ist 
eine Dokumentation auf den entsprechenden 
Quality Forms Anlage 7 (Quality Forms) sowie 
den bei abdominellen Organen integrierten 
Expanded Categorization of Lesions Forms 
verpflichtend, unabhängig davon, ob das Organ 
transplantiert, weitervermittelt oder verworfen 
wurde. Dies erfolgt online unter https://isys-
web.dso.de unter Nutzung des im Organ Report 
zur Verfügung gestellten QF-Codes. Im Falle 
einer Weiterleitung an ein weiteres Transplanta-
tionszentrum erfolgt dort diese Dokumentation 
unter Nutzung der auf der DSO-Homepage zur 
Verfügung gestellten Formulare. Der im  
Organ Report zur Verfügung gestellte  
QF-Code darf hierfür nicht genutzt werden.  
[4. Sicherstellung …]

[… Untersuchung ist, wenn möglich,] in einer 
Vertragspathologie der Koordinierungsstelle 
durchzuführen und das Untersuchungsergebnis 
der Koordinierungsstelle zu übermitteln.

Gibt es Hinweise, dass die Veränderungen des 
als nicht transplantabel eingestuften Organs 
unmittelbare Auswirkungen auf die Beurteilung 
anderer Organe des Spenders haben könnten  
(z. B. unklare Raumforderung), ist diese patho- 
logische Untersuchung unverzüglich durchzu-
führen und das Untersuchungsergebnis unver-
züglich der Koordinierungsstelle zu übermitteln.

Erfolgt in begründeten Einzelfällen keine patho-
logische Untersuchung entnommener Organe, 
ist der Koordinierungsstelle der Nachweis  
der ordnungsgemäßen Entsorgung zu über- 
mitteln. [4. Sicherstellung …]

Seite 24 
ALT 
Seite 23

[… eine Fotodokumentation] nach standar-
disierten Vorgaben der Koordinierungsstelle 
(Anlage 5/A Musterfotos der organspezi- 
fischen Standardperspektiven) zu erfolgen. 
Bei Verdacht auf ein Malignom  
[ist eine histologische …]

[… eine Fotodokumentation] nach standar- 
disierten Vorgaben der Koordinierungsstelle  
zu erfolgen. Bei Verdacht auf ein Malignom  
[ist eine histologische …]

Seite 25 
ALT 
Seite 24

[… Organen soll] zur Vermeidung einer  
Verwechslung der erste Beutel [mit einem 
sterilen …]

[… Organen soll] zur Vermeidung von Verwechs-
lung der erste Beutel [mit einem sterilen …]

Seite 25 
ALT 
Seite 24

[… Bei paarigen Organen] ist die Links- oder 
Rechtsseitigkeit zusätzlich zur Nutzung der  
Silikonbänder eindeutig sichtbar zu machen. 
Hierfür sind die PVC-Anhänger „R“ und „L“ 
zu verwenden. [4. Organstransportsystem …]

[… Bei paarigen Organen] ist die Links- oder 
Rechtsseitigkeit zusätzlich zur Nutzung der  
Silikonbänder eindeutig sichtbar zu machen. 
Empfohlen wird die Nutzung der PVC-Anhänger 
„R“ und „L“. [4. Organstransportsystem …]

Seite 28 
ALT 
Seite 27

[…Feedback] Zur Evaluation und Verbes-
serung der Qualität der Organcharakte-
risierung, der Organentnahme und des 
Transports ist eine Dokumentation auf den 
entsprechenden Quality Forms Anlage 7  
[(Quality Forms) sowie …]

[…Feedback] Die Dokumentation auf den  
entsprechenden Quality Forms Anlage 7  
[(Quality Forms) sowie …]

Seite 29 
ALT 
Seite 28

[… Für diese Meldung] stellt die Koordinie-
rungsstelle ein Formular zur Verfügung  
Anlage 9 (Mitteilung Gewebeentnahme).  
[Wurden im Rahmen …]

[… Für diese Meldung] stellt die Koordinie-
rungsstelle ein Formular zur Verfügung  
Anlage 9 (Telefax-Mitteilung Gewebeentnahme). 
[Wurden im Rahmen …] 
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Seite NEU ALT
Seite 31 
ALT 
Seite 30

[… an die telefonische] Meldung muss eine  
schriftliche Meldung per Fax an +49 (69) 677 
328-89998 oder per E-Mail an dso.sare@ 
dso.de unter Verwendung des Formulars  
Anlage 10 [(Meldung SAE/SAR …]

[… an die telefonische] Meldung muss eine  
schriftliche Meldung per Fax an +49 (69) 677 
328-89998 unter Verwendung des Formulars  
Anlage 10 [(Meldung SAE/SAR …]

Seite 31 
ALT 
Seite 30

[… Tag und Nacht eine Meldung] erfolgen kann, 
sowie eine Faxnummer oder eine E-Mail- 
Adresse für die schriftliche Weitermeldung. 
[Der Eingang der Meldung …]

[… Tag und Nacht eine Meldung] erfolgen kann, 
sowie eine Faxnummer für die schriftliche  
Weitermeldung. [Der Eingang der Meldung …]

Seite 35 
ALT 
Seite 34

Anlage 3 [… Erklärung des Verstorbenen]
Zunächst ist zu prüfen, ob eine zu Lebzeiten 
getroffene Entscheidung des Verstorbenen für 
oder gegen eine Organ-/Gewebeentnahme 
bekannt ist. Diese Entscheidung kann vom 
Verstorbenen zu Lebzeiten im Register für 
Erklärungen zur Organ- und Gewebespende 
(Organspende-Register) erfasst, schriftlich 
dokumentiert (z.B. in einem Organspende- 
ausweis oder einer Patientenverfügung) 
oder mündlich mitgeteilt worden sein. Ein 
mündlich geäußerter Wille muss übermittelt 
werden. Die übermittelnde Person (Zeuge) 
muss dabei nicht die Anforderungen des § 4 
Abs. 1 und Abs. 2 TPG erfüllen. 

Die Entscheidung des Verstorbenen ist grund- 
sätzlich bindend. Es ist der Umfang einer 
möglichen Organ-/Gewebespende bzw. deren 
Beschränkung auf bestimmte Organe/Gewebe 
zu berücksichtigen.

Sind mehrere, sich widersprechende Erklä-
rungen abgegeben worden, gilt die zuletzt 
abgegebene Erklärung. Ist nicht festzustel-
len, welche Erklärung zuletzt abgegeben 
worden ist, ist der nächste Angehörige 
zu befragen, ob ihm bekannt ist, welche 
Erklärung zuletzt abgegeben worden ist. 
Ist dies dem nächsten Angehörigen nicht 
bekannt oder ist kein entscheidungsbefug-
ter Angehöriger im Sinne des § 4 Abs. 2 TPG 
vorhanden, gilt diejenige Erklärung mit der 
geringsten Eingriffstiefe.

Liegt eine Entscheidung [zur Organ- bzw.  
Gewebespende vor …] 

[… Erklärung des Verstorbenen]
In einem ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine zu 
Lebzeiten getroffene Entscheidung des Verstor-
benen für oder gegen eine Organ-/Gewebeent-
nahme bekannt ist. Diese Entscheidung kann 
schriftlich oder mündlich mitgeteilt worden 
sein. Ein lediglich mündlich geäußerter Wille 
muss übermittelt werden. Die übermittelnde 
Person (Zeuge) muss dabei nicht die Anforde-
rungen des § 4 Abs. 1 und Abs. 2 TPG erfüllen. 
Es ist auch der Umfang einer möglichen Org-
an-/Gewebespende bzw. deren Beschränkung 
auf bestimmte Organe/Gewebe zu berücksich-
tigen. Die Entscheidung des Verstorbenen ist 
grundsätzlich bindend. 

Liegt eine Entscheidung [zur Organ- bzw.  
Gewebespende vor …]

Seite 35 
ALT 
Seite 34

Anlage 3 [… gemäß § 2 Abs. 2 TPG vom Verstorbenen] 
zu Lebzeiten auf eine namentlich benannte 
Person seines Vertrauens übertragen,  
so tritt diese an die Stelle [des nächsten  
Angehörigen …]

[… gemäß § 2 Abs. 2 TPG vom Verstorbenen] 
zu Lebzeiten auf eine namentlich benannte, 
dritte Person übertragen, so tritt diese  
an die Stelle [des nächsten Angehörigen …]

Seite 35 
ALT 
Seite 34

Anlage 3 [… Liegt eine Entscheidung über eine Organ-/
Gewebespende] nach Verfahrensanweisung III. 
Nr. 1 und 2 nicht vor, ist die Zustimmung der 
nächsten Angehörigen des Verstorbenen 
oder einer diesen gleichgestellten Person 
erforderlich, nachdem sie über die mögliche 
Organ- oder Gewebeentnahme unterrichtet 
wurden.
a) [Entscheidungsbefugte Person …]

[… Liegt eine Entscheidung über eine Organ-/
Gewebespende] gemäß 1. oder 2. nicht vor, so 
sind die nächsten Angehörigen des Verstorbe-
nen oder eine diesen gleichgestellte Person zu 
befragen.

a) [Entscheidungsbefugte Person …]
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Seite NEU ALT
Seite 37 
ALT 
Seite 35

Anlage 3 [… Geburtsdatum:] 
Adresse: 
Name des/der Gesprächspartner/s:
Adresse und Erreichbarkeit:
Rolle des/der Gesprächspartner/s  
(Zutreffendes bitte ankreuzen):
Angehörige/r 
Verwandtschaftsgrad des Angehörigen: 
Ehegatte [oder eingetragener Lebenspartner …]

[… Geburtsdatum:]
Name des/der Angehörigen:
ggf. Name der gleichgestellten Person:
Adresse und Erreichbarkeit:
Gesprächsführende/r Arzt/Ärztin:
weitere anwesende Personen:
Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs:
Gesprächsort:
Verwandtschaftsgrad des Angehörigen:
Ehegatte [oder eingetragener Lebenspartner …]

Seite 37/38 
ALT 
Seite 35/36

Anlage 3 [… Großeltern]
Gleichgestellte Person
Beschreibung der besonderen persönlichen  
Verbundenheit: 
Name des/der Verstorbenen 
Dritter gemäß § 2 Abs. 2 TPG
Dokument/Grundlage:
Zeuge des mündlichen Willens
Anmerkungen:
Kontakt des Angehörigen oder gleichgestellter 
Person zum Verstorbenen [in den letzten  
2 Jahren? …] 

[… Großeltern] 
Name des/der Verstorbenen  
Gleichgestellte Person:
Beschreibung der besonderen persönlichen 
Verbundenheit im Falle einer gleichgestellten 
Person:
Kontakt des Angehörigen oder gleichgestellter 
Person zum Verstorbenen [in den letzten  
2 Jahren? …]

Seite 38 
ALT 
Seite 36

Anlage 3 [… innerhalb angemessener Zeit] nicht  
erreichbar:
kein/e Angehöriger/gleichgestellte Person/
Dritter/Zeuge erreicht/ermittelbar  
Gesprächsführende/r Arzt/Ärztin:
Weitere anwesende Personen  
(Transplantationsbeauftragte/r,  
DSO-Koordinator/in):
Datum, Uhrzeit und Dauer  
des Gesprächs:
Gesprächsort:  
[Name des/der Verstorbenen …]

[… innerhalb angemessener Zeit] nicht  
erreichbar:
keine Angehörigen/gleichgestellte Person 
erreicht/ermittelbar  
[Name des/der Verstorbenen …]

Seite 39 
ALT 
Seite 36

Anlage 3 [… Entscheidungsgrundlagen] 
1. Bekannter Wille des/r Verstorbenen 
a) Organspende-Register 
Einsichtnahme in das Organspende- 
Register erfolgt  
Eintrag des Verstorbenen im Organspende- 
Register  
Kein Eintrag des Verstorbenen im Organ-
spende-Register  
Einsichtnahme in das Organspende-Register 
nicht erfolgt 
Bemerkungen: 
b) Schriftlicher Wille
Organspendeausweis
Patientenverfügung
sonstige schriftliche Dokumentation
c) Mündlicher Wille
mündlicher Wille 
Anmerkungen: 
im Gespräch festgestellter aktueller Wille,  
der vom dokumentierten Willen abweicht 
Anmerkungen: 
2. Entscheidung des Angehörigen/ 
der gleichgestellten Person/des Dritten
gemäß mutmaßlichem Willen des Verstorbenen
[Entscheidung nach eigenen …]

[… Entscheidungsgrundlagen]
1. Bekannter Wille des Verstorbenen 
a) Schriftlich
Organspendeausweis
sonstige schriftliche Dokumentation  
(z.B. Patientenverfügung)
von der schriftlichen Dokumentation  
abweichender Wille im Gespräch ermittelt
b) Mündlich
mündlicher Wille 
Name des Zeugen/der Zeugin:
Anmerkungen: 
2. Entscheidung des Angehörigen/ 
der gleichgestellten Person
gemäß mutmaßlichem Willen des Verstorbenen
[Entscheidung nach eigenen …]  
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Seite NEU ALT
Seite 40 
ALT 
Seite 37

Anlage 3 [… keine Zustimmung]
Angehöriger/gleichgestellte Person/Dritter 
wurde über geplante Organ- und/oder  
Gewebeentnahme informiert
schriftliche Vereinbarung [der Möglichkeit  
eines Widerrufs bis zum …] 

[… keine Zustimmung] 
Angehörige/gleichgestellte Person wurden 
über geplante Organ- und/oder  
Gewebeentnahme informiert schriftliche  
Vereinbarung [der Möglichkeit  
eines Widerrufs bis zum …]

Seite 40 
ALT 
Seite 37

Anlage 3 [… Unterschrift des/der gesprächsführenden] 
Arztes/Ärztin    
Ggf. Namen und Unterschriften weiterer  
am Gespräch beteiligter Personen 
[§ 11 Abs. 1a Nr. 3 …]

[… Unterschrift des/der gesprächsführenden] 
Arztes/Ärztin    
und ggf. DSO-Koordinator/in bzw. Transplan- 
tationsbeauftragte/r 
weitere am Gespräch beteiligte Personen 
(Name, Funktion und Unterschrift) 
[§ 11 Abs. 1a Nr. 3 …]

Seite 49 
ALT 
Seite 46

Anlage 5c1 [… Parenchym:] unauffällig 
leicht echoinhomogen (US)/ 
leicht dichtegemindert (CT) 
stark echoinhomogen (US)/ 
deutlich dichtegemindert (CT) 
Zirrhose [n.b. …]

[… Parenchym:] unauffällig 
leicht echoinhomogen 
stark echoinhomogen 
Zirrhose [n.b. …]

Seite 55 
ALT 
Seite 52

Anlage 5c3 [… Parenchym:] unauffällig 
leicht echoinhomogen (US)/ 
leicht dichtegemindert (CT) 
stark echoinhomogen (US)/ 
deutlich dichtegemindert (CT) 
Zirrhose [n.b. …]

[… Parenchym:] unauffällig 
leicht echoinhomogen 
stark echoinhomogen 
Zirrhose [n.b. …]

Seite 58 
ALT 
Seite 55

Anlage 5d1 [… Herzschatten vergrößert] mediastinal:  
nein, ja, n.b. 
Lymphknoten vergrößert mediastinal 
nein, ja, n.b. 
Bemerkung/sonstige Auffälligkeiten  
(z.B. Mamma, Axilia, Schilddrüse):  
Untersucher [Datum und Uhrzeit der  
Untersuchung …]

[… Herzschatten vergrößert] mediastinal:  
nein, ja, n.b. 
Bemerkung:  
Untersucher [Datum und Uhrzeit  
der Untersuchung …]

Seite 59 
ALT 
Seite 56

Anlage 5d2 [… Herzschatten vergrößert] mediastinal:  
nein, ja, n.b. 
Lymphknoten vergrößert mediastinal 
nein, ja, n.b. 
Bemerkung/sonstige Auffälligkeiten  
(z.B. Mamma, Axilia, Schilddrüse):  
Untersucher [Datum und Uhrzeit der  
Untersuchung …]

[… Herzschatten vergrößert] mediastinal:  
nein, ja, n.b. 
Bemerkung:  
Untersucher [Datum und Uhrzeit  
der Untersuchung …]

Seite 60 
ALT 
Seite 57

Anlage 5d3 [… Herzschatten vergrößert] mediastinal:  
nein, ja, n.b. 
Lymphknoten vergrößert mediastinal 
nein, ja, n.b. 
Bemerkung/sonstige Auffälligkeiten  
(z.B. Mamma, Axilia, Schilddrüse):  
Untersucher [Datum und Uhrzeit der  
Untersuchung …]

[… Herzschatten vergrößert] mediastinal:  
nein, ja, n.b. 
Bemerkung:  
Untersucher [Datum und Uhrzeit  
der Untersuchung …]

Seite 67/68 Anlage 5/A <vollständig neu>
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Die genannten Änderungen beziehen sich auf die im Juli 2023 aktualisierte  
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AKTUALISIERUNGS- 
REGISTER

VERFAHRENSANWEISUNGEN DER DSO   
8. Aktualisierung | März 2024 (Fortsetzung)

Seite NEU ALT
Seite 97 
ALT 
Seite 92

Anlage 9 [… Empfänger]
Per Telefax an: +49 (69) 677 328-9999 
oder  
per E-Mail an: geweberegistrierung@dso.de 
Deutsche Stiftung Organtransplantation 
Geweberegistrierung 
Deutschherrnufer 52 |  
60594 Frankfurt am Main
Absender bitte vollständig ausfüllen
Telefon:
Telefax oder E-Mail-Adresse:
Kontaktperson:
Mitteilung von Gewebeentnahmen  
[bei postmortalen Organspenden …] 

[… Empfänger]
Per Telefax an: +49 (69) 677 328-9999 
Deutsche Stiftung Organtransplantation 
Geweberegistrierung 
Deutschherrnufer 52 |  
60594 Frankfurt am Main
Absender bitte vollständig ausfüllen
Telefon:
Telefax:
Ansprechpartner:
Mitteilung von Gewebeentnahmen  
[bei postmortalen Organspenden …]

Seite 97 
ALT 
Seite 92

Anlage 9 [… Bezeichnung der Gewebeeinrichtung]  
mit vollständiger Adresse, Telefonnummer, 
Kontaktperson:
Entnommenes Gewebe [Bulbi/Korneae …]

[… Bezeichnung der Gewebeeinrichtung]  
mit vollständiger Adresse, Telefonnummer, 
Ansprechpartner:
Entnommenes Gewebe [Bulbi/Korneae …]

Seite 98 
ALT 
Seite 93

Anlage 10 [… Per Telefax an:] +49 (69) 677 328-89998 
oder 
per E-Mail an: dso.sare@dso.de 
Deutsche Stiftung Organtransplantation 
SAE/SAR-Meldung 
Deutschherrnufer 52 |  
60594 Frankfurt am Main
Absender bitte vollständig ausfüllen
Telefon:
Telefax oder E-Mail-Adresse:
Kontaktperson:
Meldung schwerwiegender Zwischenfälle 
[(SAE) und/oder einer schwerwiegenden …]

[… Per Telefax an:] +49 (69) 677 328-89998 
Deutsche Stiftung Organtransplantation 
SAE/SAR-Meldung 
Deutschherrnufer 52 |  
60594 Frankfurt am Main
Absender bitte vollständig ausfüllen
Telefon:
Telefax: 
Ansprechpartner:
Meldung schwerwiegender Zwischenfälle 
[(SAE) und/oder einer schwerwiegenden …]

Seite 98 
ALT 
Seite 93

Anlage 10 [… Bitte fügen Sie] auch sämtliche relevante 
Befunde diesem Formular bei!
Datum | Unterschrift |  
[Name in Druckbuchstaben …]  

[… Bitte fügen Sie] auch sämtliche Befunde 
diesem Telefax bei!
Datum | Unterschrift |  
[Name in Druckbuchstaben…] 


